
Anhang  
 
IAS19.7 
 
Planvermögen umfasst: 
 
(a) Vermögen, das durch einen langfristig ausgelegten Fonds zur Erfüllung von Leistungen 
an Arbeitnehmer gehalten wird; und 
 
(b) qualifizierte Versicherungspolicen. 
 
Vermögen, das durch einen langfristig ausgelegten Fonds zur Erfüllung von 
Leistungen an Arbeitnehmer gehalten wird, ist Vermögen (außer nicht übertragbaren 
Finanzinstrumenten, die vom berichtenden Unternehmen ausgegeben wurden), das: 
 
(a) von einer Einheit (einem Fonds) gehalten wird, die rechtlich unabhängig von dem 
berichtenden Unternehmen ist und die ausschließlich besteht, um Leistungen an 
Arbeitnehmer zu zahlen oder zu finanzieren; und 
 
(b) verfügbar ist, um ausschließlich die Leistungen an die Arbeitnehmer zu zahlen oder zu 
finanzieren, aber nicht für die Gläubiger des berichtenden Unternehmens verfügbar ist (auch 
nicht bei einem Insolvenzverfahren), und das nicht an das berichtende Unternehmen 
zurückgezahlt werden kann, es sei denn: 
 

(i) das verbleibende Vermögen des Fonds reicht aus, um alle 
Leistungsverpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern, die mit dem Plan oder 
dem berichtenden Unternehmen verbunden sind, zu erfüllen; oder 

(ii) das Vermögen wird an das berichtende Unternehmen zurückgezahlt, um 
Leistungen an Arbeitnehmer, die bereits gezahlt wurden, zu erstatten. 

 
Eine qualifizierte Versicherungspolice ist eine Versicherungspolice eines Versicherers, 
der nicht zu den nahe stehenden Unternehmen des berichtenden Unternehmens gehört (wie 
in IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen, 
definiert), wenn die Erlöse aus der Police: 
 
(a) nur verwendet werden können, um Leistungen an Arbeitnehmer aus einem 
leistungsorientierten Versorgungsplan zu zahlen oder zu finanzieren; und 
 
(b) nicht den Gläubigern des berichtenden Unternehmens zur Verfügung stehen (auch nicht 
im Fall des Insolvenzverfahrens) und nicht an das berichtende Unternehmen gezahlt werden 
können, es sei denn: 
 

(i) die Erlöse stellen Überschüsse dar, die für die Erfuellung sämtlicher 
Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern im Zusammenhang mit der 
Police nicht benötigt werden; oder 

(ii) die Erlöse werden an das berichtende Unternehmen zurückgezahlt, um 
Leistungen an Arbeitnehmer, die bereits gezahlt wurden, zu erstatten. 

 
Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, 
vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert 
getauscht oder eine Schuld beglichen werden könnte. 
 
Erträge aus Planvermögen sind Zinsen, Dividenden und sonstige Erlöse, die aus dem 
Planvermögen erwirtschaftet werden, einschließlich realisierter und nicht realisierter 
Wertsteigerungen oder Wertminderungen des Vermögens, abzüglich der Aufwendungen für 
die Verwaltung des Plans sowie etwaiger vom Plan zu entrichtender Steuern. 


